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§ 12b FSG-GV Obstruktives
Schlafapnoe-Syndrom
 FSG-GV - Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2024

1. (1)Personen, bei denen der Verdacht auf ein mittelschweres oder schweres obstruktives Schlafapnoe-Syndrom

gemäß Abs. 4 besteht, darf eine Lenkberechtigung nur nach Einholung einer fachärztlichen Stellungnahme erteilt

oder belassen werden. Besitzer von Lenkberechtigungen sind auf die besonderen Risiken beim Lenken von

Kraftfahrzeugen hinzuweisen.

2. (2)Personen, die ein mittelschweres oder schweres obstruktives Schlafapnoe-Syndrom aufweisen, kann eine

Lenkberechtigung erteilt oder belassen werden, wenn

1. 1.sie ihren Zustand angemessen unter Kontrolle haben,

2. 2.eine geeignete regelmäßige Behandlung (gute Compliance) einhalten und

3. 3.sich deren übermäßige Tagesmüdigkeit oder -schläfrigkeit, sofern eine solche vorhanden war, verbessert

hat.

3. (3)Personen, die ein mittelschweres oder schweres obstruktives Schlafapnoe-Syndrom aufweisen, ist die

Lenkberechtigung unter der Auflage von ärztlichen Kontrolluntersuchungen im Abstand von höchstens drei

Jahren für eine Lenkberechtigung der Gruppe 1 und höchstens einem Jahr für eine Lenkberechtigung der

Gruppe 2 zu erteilen oder zu belassen. Dabei sind die in Abs. 2 genannten Kriterien sowie die Notwendigkeit der

Fortsetzung der medizinischen Behandlung und eine weiterhin hohe Vigilanz zu beurteilen.

4. (4)Ein mittelschweres obstruktives Schlafapnoe-Syndrom liegt vor, wenn eine Anzahl von Apnoen und Hypopnoen

zwischen 15 und 29 pro Stunde vorliegen, ein schweres obstruktives Schlafapnoe-Syndrom, wenn mindestens 30

Apnoen und Hypopnoen pro Stunde vorliegen, jeweils im Zusammenhang mit übermäßiger Tagesmüdigkeit oder

-schläfrigkeit.
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